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Botschaft 
der Bundesrepublik Deutschland 

Embajada 
de la República Federal de Alemania 

Gz : RK 513 
 

 
 

Merkblatt für Erklärungen zur Namensführung eines Kindes 
 
Sofern die Eltern eines Kindes keinen gemeinsamen Familiennamen führen, muss vor der 
erstmaligen 
Ausstellung eines deutschen Ausweispapiers für dieses Kind zunächst dessen Familienname 
für den deutschen Rechtsbereich festgelegt werden. Dies geschieht durch eine Erklärung der 
Eltern zur Namensführung des Kindes. 
Beide Eltern müssen für die Abgabe der Erklärung persönlich zur Botschaft kommen. Sie 
können bestimmen, ob das Kind den Namen des Vaters oder der Mutter als Familiennamen 
führen soll.  
Sofern ein Elternteil ausländischer Staatsangehöriger ist, besteht auch die Möglichkeit, die 
Anwendung  
des ausländischen Namensrechts zu wählen . 
 
Folgende Unterlagen werden benötigt 
 
1. wenn die Eltern des Kindes bei seiner Geburt verheiratet waren:  
- Internationale Geburtsurkunde (partida de nacimiento plurilingue) oder Spanische 
Geburtsurkunde (partida literal de nacimiento) des Kindes mit beglaubigter Übersetzung 
- Internationale Heiratsurkunde (partida de matrimonio plurilingue) oder deutsches 
Familienbuch 
  der Eltern 
- Pässe beider Eltern; sofern vorhanden: Staatsangehörigkeitsausweis 
 
2. wenn die Eltern des Kindes bei seiner Geburt nicht verheiratet waren: 
- Spanische Geburtsurkunde (partida literal de nacimiento) des Kindes mit beglaubigter 
Übersetzung 
- Pässe beider Eltern 
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Alle Angaben in diesem Merkblatt 
beruhen auf Erkenntnissen der 
Botschaft im Zeitpunkt der 
Textabfassung. Für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit, 
insbesondere wegen 
zwischenzeitlich eingetretener 
Veränderungen, kann jedoch keine 
Gewähr übernommen werden.


